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Vorwort zur 13. Auflage

Wegen Änderungen in der FZV zum 01.09.2023 musste die 12. Auf-
lage überarbeitet werden.

Das Ziel dieser Änderung war, die FZV begrifflich an das  EU-Recht 
anzupassen.

Des Weiteren wurden verschiedene Beschlüsse auf Bund-Länder-
Ebene hinsichtlich der Vorschriften über die Fahrzeugzulassung 
umgesetzt und die internetbasierte Fahrzeugzulassung aktualisiert.

Ein aktuelles BGH-Urteil zum Kfz-Steuerrecht wurde eingearbeitet.

Die anderen Rechtsvorschriften wie die StVO, die StVZO, die 
FeV sowie die Anwendung umfangreicher EU-Verordnungen, 
 EU-Richtlinien und die dazu gehörenden Durchführungsverord-
nungen machen es den Kolleginnen und Kollegen bei der tägli-
chen Überprüfung von Fahrzeugen und Fahrzeugführern bzw. 
bei Unfallaufnahmen vor Ort immer schwieriger, die entspre-
chenden Vorschriften schnell und sicher zuzuordnen.

Einen Überblick über die anzuwendenden Rechtsvorschriften ver-
schafft dieses 1999 für die Praxis entwickelte „Hosentaschen-
buch“, das Ihnen in tabellarischer Kurzform eine rasche Hilfe vor 
Ort bieten soll.

September 2023

Robert Daubner

Polizeihauptkommissar a. D.

Von 1980 bis 2014 Fachlehrer für Verkehrsrecht bei der Hoch-
schule für Polizei Baden-Württemberg, Institut für Ausbildung 
und Training, Institutsbereich Ausbildung.
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Vorwort

Ebenfalls im Richard Boorberg Verlag erschienen:

Daubner, Fälle und Lösungen im Verkehrsrecht, 8. Auflage, 2022. 
74 Musterlösungen aus allen Bereichen des Verkehrsrechts, begin-
nend mit der StVO, StVZO, FeV, FZV bis hin zu den Verkehrs-
straftaten

Daubner, Praxiswissen Verkehrsrecht, 4.  Auflage, 2022. Circa 
2500 Hinweise und Tipps für den Streifendienst aus StVG, StVO, 
StVZO, FeV, FZV, eKFV, StPO und StGB
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1.   Allgemeine Verkehrskontrolle  
ohne besonderen Anlass – § 36 V StVO

Mitzuführende Papiere Mitzuführende  
Gegenstände

Sonstige  
Überprüfungen

↓ ↓ ↓

Führerschein (§ 4 II FeV) Erste-Hilfe-Material 
(§ 35h StVZO)

Reifen  
(§ 36 I und III StVZO)

Für alle fahrerlaubnis-
pflichtigen Kfz nach  
§ 6 I FeV.
Ausl. FS mit Übersetzung.
Beachte:
§ 48 FeV FE zur Fahrgast-
beförderung für Taxi, 
Mietwagen, Kranken-
kraftwagen

Alle Kfz mit mehr als 
6 km/h bbH.
Ausgenommen: Kranken-
fahrstühle, Krafträder, 
Zugm und SAM in lof. 
Betrieben, einachsige 
Zugm und einachsige 
SAM; KOM über  
22 Plätze 2 Verbands-
kästen.

Maße und Bauart der 
Reifen müssen der Be-
lastung und bbH ent-
sprechen. Alle Reifen 
müssen auf 75 % der 
Hauptlauffläche eine 
Profiltiefe von 1,6 mm 
aufweisen. 
FmH, KKR und LKR nur 
1,0 mm.

Prüfbescheinigung  
(§ 5 IV FeV, 
 Leichtmofa-AV)

Warndreieck, Warn-
leuchte, Warnweste 
(§ 53a StVZO)

Kennzeichen und Ver-
sicherungskennzeichen 
(§§ 12 und 53 FZV)

Für Leichtmofa (FmH 20), 
Mofa (FmH 25), zwei- 
und dreirädrige Kfz bis 
25 km/h bbH, Kranken-
fahrstühle nach altem 
Recht (§ 76 Nr. 2 FeV).

Warndreieck: alle Kfz bis 
3,5 t zG.
Ausgenommen: Kranken-
fahrstühle, Krafträder, 
einachsige Zugm oder 
SAM. 
Kfz über 3,5 t zG zusätz-
lich eine Warnleuchte. 
Warnweste in Pkw, Lkw, 
KOM, Zugm, Sattelzugm.

1. Die Kennzeichen 
 müssen reflektierend, 
fest angebracht und 
dürfen weder ver-
deckt noch ver-
schmutzt sein.

2. Hintere Kennzeichen 
mit Beleuchtung. 
Verstoß: § 12 VII 
und XIII FZV, nicht 
§ 49a StVZO.
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1. Allgemeine Verkehrskontrolle ohne besonderen Anlass – § 36 V StVO

Mitzuführende Papiere Mitzuführende  
Gegenstände

Sonstige  
Überprüfungen

ZB, Fahrzeugschein 
(§§ 13, 42 FZV)

Feuerlöscher in KOM 
(§ 35g StVZO)

Hauptuntersuchung 
(§ 29 I StVZO)

Für alle zulassungs-
pflichtigen Kfz und Anh. 
gemäß § 3 I FZV und 
Fahrzeugscheinheft für 
rote Kennzeichen (§ 41 III 
FZV) und Fz-Scheine für 
Kurzzeitkennzeichen  
(§ 42 II FZV).

Ein Feuerlöscher in KOM, 
zwei Feuerlöscher für 
Doppeldeckfahrzeuge; 
Füllmasse jeweils 6 kg, 
untergebracht in un-
mittelbarer Nähe des 
Fahrersitzes bzw. in der 
oberen Fahrgastebene.

Halter von Kfz, die ein 
eigenes amtliches Kenn-
zeichen nach der An-
lage 4 der FZV führen 
müssen, haben ihre Fz 
nach Maßgabe der 
 An lage VIII i. V. m. An-
lage VIIIa der StVZO in 
 regelmäßigen Zeitab-
ständen untersuchen  
zu lassen.

Fz-Einzelgenehmigung, 
(§ 4 V FZV)

Unterlegkeil  
(§ 41 XIV StVZO)

Lichttechnische  
Einrichtungen

Für alle zulassungsfreien 
Kfz und Anh. gemäß 
§ 3 II FZV.
Beachte:
Folgende Fz nach § 4 II 
FZV müssen, obwohl 
 zulassungsfrei, amtliche 
Kennzeichen führen: 
SAM, Stapler, einachsige 
Zugm für lof. Zwecke mit 
jeweils mehr als 20 km/h 
bbH, LKR und Arbeits-
maschinen als Anh., 
Sportanh., Rettungs-
bootanh., die nicht mit 
 einem Geschwindigkeits-
schild nach § 58 StVZO 
gekennzeichnet sind.

Ein Unterlegkeil für Kfz 
mit mehr als 4 t zGG und 
zweiachsige Anh. über 
750 kg zGG. Ausge-
nommen Sattel- und 
Starrdeichselanh. 
Zwei Unterlegkeile für 
drei- und mehrachsige Fz, 
Sattelanh. und Starr-
deichselanh. (einschließ-
lich Zentralachsanh.) mit 
mehr als 750 kg zGG.

Siehe §§ 49a ff. StVZO.
1. Sind die Leuchtmittel 

defekt, Verwarnung 
nach § 49a StVZO

2. Verstöße gegen 
 Spezialbestimmungen 
z. B. § 50 I StVZO: 
Abblendlicht muss 
weißes Licht aus-
strahlen. § 53 I und II 
StVZO: Zwei Schluss-
leuchten und Brems-
leuchten mit rotem 
Licht. 
§ 54 III StVZO: Fahrt-
richtungsanzeiger 
müssen gelbes Licht 
abstrahlen. Siehe 
auch Ein- und Anbau 
von Leuchtmitteln.
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1. Allgemeine Verkehrskontrolle ohne besonderen Anlass – § 36 V StVO

Mitzuführende Papiere Mitzuführende  
Gegenstände

Sonstige  
Überprüfungen

Versicherungsnachweis 
(§ 52 I FZV)

Fahrräder (§ 67 StVZO) Beschaffenheit der Fz 
(§ 30 StVZO)

Für Fz nach § 3 II FZV 
Nr. 1 lit. d zwei- oder 
dreirädrige KKR, Nr. 1 
lit. e motorisierte 
 Krankenfahrstühle,  
Nr. 1 lit. f vierrädrige 
Leichtkraftfahrzeuge 
Nr. 1 lit. g Elektro-
kleinstfahrzeuge 
(§ 1eKFV)

Abnehmbare Scheinwerfer 
und Leuchten sind erlaubt 
(siehe Übersicht Nr. 37).

Wenn die Bau- und 
Ausrüstungsvorschriften- 
Spezialparagrafen der 
StVZO nicht anwendbar 
sind, die Fz aber Mängel 
aufweisen, so muss § 30 
StVZO als Auffangtat-
bestand herangezogen 
werden (siehe Übersicht 
Nr. 59).

↑ ↑ ↑

Diese Papiere sind mitzu-
führen und zuständigen 
Personen auf Verlangen 
zur Prüfung auszu-
händigen. Ein Nichtbe-
achten dieser Vorschrift 
ist eine Owi i. S. d. § 77 
FZV bzw. § 75 FeV.

Diese Gegenstände sind 
mitzuführen und zu-
ständigen Personen auf 
Verlangen zur Prüfung 
des vorschriftsmäßigen 
Zustandes auszuhändigen. 
Ein Nichtbeachten dieser 
Vorschrift ist eine Owi 
i. S. d. §§ 31b, 69a StVZO.

Verstöße gegen StVZO 
bzw. FZV sind Owi i. S. d. 
§ 69a StVZO bzw. § 77 
FZV.

Die Verkehrstüchtigkeit der VT ist immer zu überprüfen.
Die FeV spricht von der zulässigen Gesamtmasse, die StVZO vom zulässigen 
 Gesamtgewicht.


